
 Seite 1 von Seite 2 

Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 12.04.2018 

           
- Technischer Ausschuss   - 
                                                                                             Vorl.-Nr.: V 0163/2018 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Vergabe der Untersuchung:  
  „IG Crimmitschauer Straße Teilgebiet V: Durchführung von         
                       archäologischen Untersuchungen, Nachtrag 1 “      
                         
 
Einreicher:  Bauamt  
 
 
  

Beratungsfolge Ausschuss am Abstimmung 

6. Technischer Ausschuss  23.04.2018 Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich 
beschließend 

 
 
   
Beschlussvorschlag: 
 

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher 
Sitzung: 
 
Im Rahmen eines öffentlich- rechtlichen Vertrages zur Umsetzung der 
denkmalpflegerischen Zielstellung wird  der Nachtrag Nr. 1 für die Leistung 
 
           „IG Crimmitschauer Straße Teilgebiet V: Durchführung von archäologischen  
                                                Untersuchungen“      
 
 
an das 
 
  Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
            Humboldtstraße 11 
  99423 Weimar 
  
mit einer Angebotssumme von 
 
 137.160,00  €    (incl.  19 % Mwst.)  
 
     

vergeben. 
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Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Schmölln plant in Schmölln, Landkreis Altenburger Land, eine Erweiterung 
des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße, TG V.  
Auf dem Fundareal Crimmitschauer Straße in Schmölln war ab März 2018 eine 4-
monatige archäologische Voruntersuchung vorgesehen, um festzustellen, ob  
Fundplätze im 15 ha großen Gewerbegebiet liegen. Bereits Anfang April 2018 wurde 
örtlich eine linienbandkeramische Siedlung vorgefunden und dokumentiert, die 
entsprechend ihrer Form ein größeres Zeitvolumen der archäologischen Ausgrabung 
in Anspruch nimmt. 
 
Nach Aussage des Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
(TLDA) besitzt der Fund einen hohen wissenschaftlichen Wert, so dass  neue 
Erkenntnisse zur Siedlungsgeschichte von Schmölln gewonnen werden können. 
Um das Bodendenkmal in dem betroffenen Bereichen trotz der mit der Maßnahme 
der Stadt verbundenen Zerstörung der Bodenurkunde in seinem Bestand und Wert 
so weit wie möglich als Quelle zu erhalten, ist der Nachtrag 1 unumgänglich. 
 
 
 
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
Vertragssumme (Beschluss  B0118/2018 vom 12.02.2018):    79.920,00 Euro 
Nachtrag 1:             137.160,00 Euro 

Vergabesumme neu:        217.080,00 Euro  
 
 
 
 
im Auftrag 
 
 
 
 
 
Reiner Erler 
Amtsleiter Bauamt 


